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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX.X 
XXX, mit dem die Gewerbeordnung 1973 
geändert wird (Gewerbeordnungs-Novelle 

1978) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/ 
1974, in der Fassung des Berggesetzes 1975, 
BGBl. Nr. 259, und ·der Gewerberechtsnovelle 
1976, BGBl. Nr. 253, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 16 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die Befähigung zum Ausbilden von 
Lehrlingen wird bezüglich der durch Abs. 2 
nicht erfaßten, im§ 29 a Abs. 2 des Berufsaus
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der 
Fassung der Berufsausbildungsgesetz-Novelle 
1978, BGBl. Nr. XXXXXX, festgelegten Kennt
nisse durch die erfolgreiche Ablegung der Aus
bilderprüfung (§§ 29 a ff des Berufsaushildungs
gesetzes, §§ 23 a und 350 bis 352 a dieses Bundes
gesetzes) nachgewiesen." 

2. Der erste Satz des § 18 Abs. 4 hat zu 
lauten: 

"Die im Abs. 3 Z. 1 vorgesehene Ablegung der 
Lehrabschlußprüfung wird durch den erfolg
reich~n Besuch ,einer Schule oder durch eine 
sonstige Ausbildung ersetzt, soweit dies in Vor
schriften auf Grund des Berufsausbildungs
gesetzes vorgesehen ist." 

3. In der Z. 1 des § 22 Abs. 1 hat das Wort 
"schulmäßigen" zu entfallen. 

4. Nach § 23 sind folgende überschrift und 
folgender § 23 a einzufügen: 

"Prüfungsteil Ausbilderprüfung 

§ 23 a. (1) Bei Meisterprüfungen und bei Prü
fungen im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 ist auch die 
Ausbilderprüfung gemäß § 29 ades Berufsaus
bildungsgesetzes als eigener Prüfungsteildurch
zuführen. 

(2) Für Personen, die 
1. bereits die Prüfung gemäß § 29 a des Berufs~ 

ausbildungsgesetzes oder eine unter § 29 h des 
Berufsausbildungsgesetzes . fallende Prüfung 
erfolgreich abgelegt oder bei einer unter Abs. 1 
fallenden Prüfung den Prüfungsteil Ausbilder
prüfung bestanden haben oder , 

2. unter die übergangsbestimmung des Art. III 
Z. 1 Abs. 1 der Berufsausbildungsgesetz
Novelle 1978, BGBl. Nr. XXXXXX, fallen 

und dies im Verfahren betreffend die Zulassung 
zu ·einer der im Abs. 1 angeführten Prüfungen 
nachweisen, hat der Prüfungsteil Ausbilder
prüfung zu entfallen." 

5. Der Abs. 9 des § 24 hat zu lauten: 
,,(9) Die Zeit, in der Personen nach erfolgreich 

abgelegter Lehrabschlußprüfung bei einem Lehr
berechtigten gemäß § 2 Abs. 5 lit. abis f des 
Berufsausbildungsgesetzes zu Verwendungen 
herangezogen werden, die den Gegenstand von 
Gewerben bilden, für die ein Befähigungsnach
weis vorgeschrieben ist, ist auf die vorgeschrie
bene B,eschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 
Abs. 1 Z. 2 und § 106) zur Gänze anzurechnen." 

6. Dem § 28 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Bei Meisterprüfungen oder Prüfungen im Sinne 
des § 22 Abs. 1 Z. 3 darf eine Nachsicht gemäß 
Abs. 1 nur für die gesamte Prüfung mit Aus
nahme des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung 
erteilt werden; von einzelnen Prüfungsteilen darf 
eine Nachsicht nicht erteilt werden." 

7. Der Abs. 3 des § 28 hat zu lauten: 
,,(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 

der B·eschränkung auf eine TeiLtätilgkeit Ides 
Gewerbes erteilt werden, wenn die Befähigung 
lediglich in diesem Umfang gegeben ist." 

8. Im § 106 hat das Wort "schulmäßigen" zu 
entfallen. 

9. Dem § 350 Abs. 6 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"über ,eine nur 'tieilweis.e best3illJdene Prüfflling ist 
dem Geprüften ein Zeugnis auszustellen, wenn er 
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1. die gesamte Prüfung mit Ausnahme des 
Prüfungsteiles Ausbilderprüfung oder 

. 2. den Prüfungsteil Ausbilderprüfung 
bestanden hat." 

10. Dem § 350 A:bs. 7 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Der Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ .23 a) 
kann im Falle des Nichtbestehens jedoch 
frühestens nach drei Monaten - wiederholt 
werden." 

11. Nach § 352 ist folgender § 352 a einzu
fügen: 

,,§ 352 a. (1) Ist bei einer Meisterprüfung oder 
einer Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 der 
Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ 23 a) zu prüfen, 
so muß zumindest ein Mitglied der Prüfungs
kommission die im § 29 b Abs. 2 des Berufs
ausbildungsg,esetzes festgesetzten Voraussetzun
gen erfüllen. Die Prüfungsgebühr erhöht sich um 
die in der gemäß § 29 d des Berufsausbildungs
gesetzes ,erlassenen Prüfungsordnung festgesetzte 
Prüfungstaxe. ' 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung zu bestim
men, ob und inwieweit Bestimmung,en der gemäß 
§ 29d des Berufsausbildungsgesetzes erlassenen 
Prüfungsordnung zur ordnungsgemäßen Durch
führungdes Prüfungsteiles Ausbilderprüfung im 
Rahmen der im Abs. 1 angeführten Prüfungen 
Anwendung zu finden haben." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1979 
in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes
g,esetzes können bereits vor dem seiner Kund
machung folgenden T~g an erlassen werden. 
Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem 
im Ahs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt werden. 

(3) M~t der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut. 

Erläuterungen 

Die beabsichtigte Anderung des Berufsaus
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, durch eine 
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978 bedingt 
auch die Anderung von mehreren Bestimmun
gen der Gewerbeordnung 1973. Es ist ausschließ
lich Zweck der Gewerbeordnungs-Novelle 1978, 
die notwendigen rechtlichen Anpassungen an das 
zu ändernde Berufsausbildungsgesetz vorzuneh
men. Im wesentlichen sind es B,estimmungen, die 
durch die Institutionalisierung der Ausbilder
prüfung (vgl. die diesbezüglichen Erläuterungen 
zur beabsichtigten Berufsausbildungsgesetz-No
velle 1978) in der Gewerbeordnung 1973 erfor
derlich werden, und zwar insoweit als die Aus
bilderprüfung aus praktischen Erwägungen als 
eigener Prüfungsteil im Rahmen der Meister
prüfung und Prüfungen im Sinne des § 22 Abs. 1 
Z. 3 der Gewerbeordnung 1973 abgelegt werden 
soll (Prüfungsteil Ausbilderprüfung). 

Die Befähigung zum Ausbilden von Lehrliilgen 
wird nur im Prüfungswege nachzuweisen sein; 
die Möglichkeit einer Nachsicht von dem Prü
fungsteil Ausbilderprüfung soll sohin ausdrüd(-

lieh ausgeschlossen werden (vgl. diesbezüglich die 
vorgeseherie Ergänzung des § 28). 

Die im Art. I Z. 2, 3 und 8 vorgesehenen 
Änderungen sind erforderlich, da die Berufsaus
bildungs gesetz-Novelle 1978 auch die Möglichkeit 
vorsieht, ,daß 'oorch ,di,eerfolg,reiche AMegung 
von Teilprüfungen und die Erreichung des 
Lehrzieles der letzten Klasse der Berufsschule 
die Ablegung der Lehrabschlußprüfungersetzt 
wird. 

Im Art. II ist vorgesehen, -daß die Gewerbe
ordnungs-Novelle 1978 gleichzeitig mit den die 
Ausbilderprüfung betreffenden Bestimmungen 
der Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978 mit 
1. Juli 1979 in Kraft tritt. 

Bemerkt wird, daß die Vollziehung des vor
g,eschlagenen Gesetzes dem Bund -keinen ver
mehrten Verwaltungs aufwand und keine erhöh
ten Verwaltungskosten bringen wird. 

Im übrigen darf auf die Textgegenüber
stellung sowie auf die Erläuterungen zur Berufs
ausbildungs~esetz-Novelle 1978 verwiesen wer
den. 
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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1973 geändert wird (Gewerbeord
nungs-Novelle 1978) 

Gegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung 
1. von Handw,erken (§ 6 Z. 1), 

2. von gebundenen Gewerben (§ 6 Z. 2) und 
3. von konzessionierten Gewerben (§ 5 Z. 2) In 

den besonders vorgesehenen Fällen 
ist f~rner der Nachweis der Befähigung. 

(2) Unter Befähigungsnachweis ist der Nach
weis zu verstehen, daß der Einschreiter die fach
lichen einschließlich der kaufmännischen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitzt, um 
die dem b~treffenden Gewerbe eigentümlichen 
Tätigkeiten selbständig ausfühl'en zu können. 

§ 18 •.......•.. 

(3) Zur Meistel'prü~ung ~st zU2)ulaS's,en, wer 

1. die Lehrabschlußprüfung in dem dem Hand
werk entsprechenden Lehrberuf, in einem' ver-' 
wandten Lehrberuf, in einem Lehrber,uf eines 
verwandten Handwerks (§ 20 A:bs. 1 und 3) 
oder eines verwandten handwerksartigen 
Gewerbes (§ 20 Aibs. 2 und 3) bestanden hat 
und 

2. durch mindestens zweieinhalb Jahre im Hand
werk selbst oder, falls die Lehrabschlußprüfung 
in dem dem Handwerk entsprechenden Lehr
beruf abgelegt worden ist, auch in einem ver
wandten Handwerk oder verwandten hand
werksartigen Gewerbe oder bei Tätigkeiten des 
Handwerks im Rahmen zusätzlicher Befugnisse 
zur Ausübung anderer Gewerbe fachlich ver
wendet worden ist (Verwendungszeit). 

(4) Die im Abs. 3 Z. 1 vorgesehene Ablegung 
der Lehrabschlußprüfung wird durch den erfolg
reichen Besuch einer SchuLe ersetzt, soweit dies 
in Vorschriften auf Grund des Berufsausbildungs
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, vorgesehen ist. Auf 
die im Abs. 3 Z. 2 vorgesehene Verwendungs zeit 
ist eine Lehrzeit nicht anzurechnen. 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene und, 
50weitdurch besondere Vorschriften vorg,esehen, 

Vorg,eschlagene Fassung: 

,,(3) Die Befähigung zum Ausbilden von Lehr
lingen wird bezüglich der durch Abs. 2 nicht er
faßten, im § 29 a Abs. 2 des Berufsausbildungs
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung der 
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978, BGBl. 
Nr. XXXXXX, festgelegten Kenntnisse durch 
die' erfolgreiche Ablegung der Ausbilderprüfung 
(§§ 29 a ff des Berufsausbildungsg,esetzes, §§ 23 a 
und 350 bis 352 a dieses Bundesgesetzes) nach
gewiesen." 

(4) "Die im Abs. 3 Z. 1 vorgesehene Ablegung 
der Lehrabschlußprüfung wird durch den erfolg
reichen Besuch einer Schule oder durch eine 
sonstige Ausbildung ersetzt, soweit dies in Vor
sch'rihen auf Grund .des Berufsausbildungsge
setzes vorgesehen ist." 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

für konzess-ionierte Gewerbe ist durch Belege 
der folgenden Artnachzuweisen: 

1. Zeugnäs uber ,eine -emlO'lgl'eich :aJhgrulegt,eLehr-
abschlußprüfung oder Nachweis einer schul- das Wort "schulmäßigen" entfällt 
mäßigen Ausbildung, durch die die Lehrab-
schlußprüfung auf Grund von Vorschriften 
gemäß dem Berufsausbildungsgesetz ersetzt 
wird; , 

§ 24 •.......... 

(9) Die Zeit, in der Personen nach erfolgreich 
abgelegter Lehrabschlußprüfung bei einem Lehr
herrn gemäß § 2 Abs. 5 lit. abis e des Berufs~ 
ausbildungsgesetzes, BGBl.-Nr. 142/1969, zu Ver
~endungen herangezogen w-erden, die den Gegen
stand von Gewerben bilden, für die ein Befähi
gungsnachweis vorgeschrieben ist, ist auf die vor
geschriebene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, 
§ 22 Abs. 1 Z. 2 und § 106) zur Gänze anzurech
nen. 

§ 28. (1) Sofern eine Verordnung gemäß § 22 
Abs. 4 nichts Gegenteiliges bestimmt, ist die 
Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähigungs
nachweis - ausgenommen vom Erfordernis der 
Zusatzprüfung gemäß§ 99 oder § 102 - zu er
teilen, wenn nach dem Bildungsgang und der bis
herigen Tätigkeit des .Nachsichtswerbers ange
nommen werden kann, -daß -er die für die Ge
werbeausübung erforderlichen Kenntnisse, Fähig
keiten und Erfahrungen besitzt und 

1. a) ihm die Erbringung -des vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweises wegen seines Alters, 
seiner mangelnden Gesundheit oder aus 

"Prüfungsteil Ausbilderprüfung" 

§ 23 a. (1) Bei Meisterprüfungen und bei Prü
fungen im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 ist auch die 
Ausbilderprüfung gemäß § 29 ades Berufsaus
bildungsgesetzes als eigener Prüfungsteil durch-
zuführen. -

(2) Für Personen, die 
1. bereits- die Prüfung gemäß § 29 ades Berufs

ausbildungsgesetzes oder eine unter § 29 h des 
Berufsausbildungsgesetzes fallende Prüfung 
erfolgreich abgelegt oder bei einer unter Abs. 1 
fallenden Prüfung äen Prüfungsteil Ausbilder
prüfung bestanden haben oder . 

2. unter die übergangsbestimmung des Art. III 
Z. 1 Abs. 1 der Berufsausbildungsgesetz-No
velle 1978, BGBl. Nr. XXXXXX, fallen 

und dies im Verfahren betreffend die Zulassung 
zu tein er der im Abs. 1 angeführten Prüfungen 
nachweisen, hat der 'Prüfungsteil Ausbilder
prüfung zu entfallen." 

,,(9) Die Zeit, in der Personen nach erfolg
reich abgelegter Lehrabschlußprüfung 'bei einem 
Lehrberechtigten gemäß § 2 Abs. 5 lit. abis f 
des Berufsausbildungsgesetzes zu Verwendungen 
herangezogen werden, die den Gegenstand von 
Gewerben bilden, für die ein Befähigungsnach
weis vorgeschrieben ist, ist auf die vorgeschrie
bene Beschäftigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 
Abs. 1 Z. 2 und § 106) zur Gänze anzurechnen." 
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Geltende Fassung: , 

sonstigen, in seiner Person gelegenen wich
tigen Gründen nicht zuzumuten ist, oder 

b) wenn besondere örtliche Verhältnisse für 
die Erteilung der Nachsicht sprechen, und 

2. keine Ausschließungsgründe gemäß § 13 vor
liegen. 

(2) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 ,darf nur für 
einen Teil des vorgeschri~benenBefähigungsnach
weises erteilt werden, sofern der Bildungsgang 
und die bisherige Täuigkeit des Nachsichtswerbers 
lediglich diesen Teil der Berufsausbildung zu er
setzen vermögen. 

(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf eine Teiltäcigkeit des Ge
werbes oder unter Ausschluß des Rechtes zur Aus
bildung von Lehrling,en erteilt werden, wenn 
die Befähigung lediglich in diesem Umfang gege
ben ist. 

§ 106. Der Befähigungsnachweis für das Ge
werbe der Handelsagenten (§ 103 Abs. 1 lit. b 
Z. 24) und. ein Handelsgewerbe (§ 103 Abs. 1 
lit. b Z. 25) ist durch das Zeugnis über 
die mit Erfolg abgelegte Lehrabschlußprüfung 
in einem einem Handelsgewerbe entsprechenden 
Lehrberuf - oder durch den Nachweis einer 

Vorgeschlagene Fassung: 

. .. "Bei Meisterprüfungen oder Prüfungen 'im 
Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 darf eine Nachsicht 
gemäß Abs. 1 nur für die gesamte Prüfung mit 
Ausnahme desPrüfungsteiles Ausbilderprüfung 
erteilt werden; von einzelnen Prüfungsteilen darf 
eine Nachsicht nicht erteilt werden." 

,,(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf eine Teiltätigkeit des Ge
werbes erteilt werden, wenn die Befähigung 
lediglich in diesem Umfang g,egeben ist." 

schulmäßigen Ausbildung, durch die die Lehrab- das Wort "schulmäßigen" entfällt 
schlußprüfung auf' Grund von Vorschriften 
gemäß dem Berufsausbildungsgesetz ersetzt 
wird - sowie durch das Zeugnis über eine 
fachLiche Tätigkeit, die in einer mindestens 
zweijährigen kaufmännischen Tätigkeit zu 
bestehen hat, zu erbringen. 

§ 350:: ........ . 

(6) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling 
durch den Vorsitzenden vor der gesamten Kom
mission bekanntzugeben. Gegen den Beschluß der 
Kommission steht dem Prüfling kein Rechtsmit
tel zu. über die bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, das auf "be
standen", allenfalls - bei weit über dem Durch
schnitt liegenden Leistungen - auf "mit Aus
zeichnung bestanden" zu lauten hat. Aus dem 
Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder Mehr
stimmigkeit des Beschlusses ersichtlich sein. 

"über ,eine nur teilweis'e bestandene Prüfung ~st 
dem Geprüften ein Zeugnis auszustellen, wenn er 

1. -die gesamte Prüfung mit Ausnahme des 
Prüfungsteiles Ausbilderprüfung oder 
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Ge!tende Fassung: 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nirut
bestehens frühestens naru einem halben Jahr 
wiederholt werden. Hat der Prüfling jedoru die 
Prüfung teilweise bestanden, so kann die Prü
fungskommission unter Berücksirutigung der bei 
der Prüfung festgestellten Fähigkeiten und 
KenntJn:~s'se Jestlegtm, wdche Gegenstände bei der 
Prüfung nirut zu wiederholen sind, und auru 
einen früheren Prüfungs termin vorsehen. 

Vorg'eschlagene Fassung: 

2. den Prüfungsteil Ausbilderprüfung 
be~tanden hat." 

"Der Prüfungsteil Ausbilderprüfung (§ 23 a) 
kann im Falle des Nirutbestehens jedoru frühe
stens naru drei Monaten wiederholt werden." 

,,§ 352 a. (1) Ist bei einer Meisterprüfung oder 
einer Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 der 
Prüfungs teil Ausbilderprufung (§ 23 a) zu prüfen, 
so muß zumindest ein Mitglied der Prüfungs
kommission die im § 29 b Abs. 2 des Berufsaus
bildungsgesetzes festgesetzten Voraussetzungen 
erfüllen. Die Prüfungs gebühr erhöht siru um die 
in der gemäß § 29 d des Berufsausbildungs
gesetzes erlassenen Prüfungsordnung festgesetzte 
Prüfungstaxe. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat dur ru Verordnung zu bestim
men, ob und inwieweit Bestimmungen der gemäß 
§ 29 d des Berufsausbildungsgesetzes erlassenen
Prüfungsordnung zur ordnungsgemäßen Durru
führung des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung im 
Rahmen der im Abs. 1 angeführten Prüfungen 
Anwendung zu finden haben." 
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